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ErwGr

Erwägungsgrund 135 - Kohärenzverfahren

1 Um die einheitliche Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union sicherzustellen, sollte ein
Verfahren zur Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsanwendung (Kohärenzverfahren) für die
Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden eingeführt werden. 2 Dieses Verfahren sollte
insbesondere dann angewendet werden, wenn eine Aufsichtsbehörde beabsichtigt, eine Maßnahme
zu erlassen, die rechtliche Wirkungen in Bezug auf Verarbeitungsvorgänge entfalten soll, die für eine
bedeutende Zahl betroffener Personen in mehreren Mitgliedstaaten erhebliche Auswirkungen haben.
3 Ferner sollte es zur Anwendung kommen, wenn eine betroffene Aufsichtsbehörde oder die
Kommission beantragt, dass die Angelegenheit im Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt wird. 4
Dieses Verfahren sollte andere Maßnahmen, die die Kommission möglicherweise in Ausübung ihrer
Befugnisse nach den Verträgen trifft, unberührt lassen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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